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In der Beantwortung der Interpellation (07.5176.02) der Anzugsstellerin zum gleichen Thema schreibt 
der Regierungsrat:  

‚Artikel 8, Abs. 3 der Bundesverfassung und das Gleichstellungsgesetz von 1996 schaffen für die 
Lohngleichheit von Männern und Frauen eine klare gesetzliche Grundlage. Inzwischen hat sich 
gezeigt, dass die Durchsetzung dieses klaren Rechtsanspruchs sich in der Realität als schwieriger 
erweist, als bei der Einführung des Gesetzes angenommen oder erhofft wurde. 

Die Interpellantin nennt einige Gründe für diese Schwierigkeiten. Die Höhe der Lohndiskriminierung 
liegt – je nach Berechnungsart – zwischen 40 und 60%. So hat der Bundesrat in einer breit und tief 
angelegten Evaluation über die Wirksamkeit des Gleichstellungsgesetzes (vom 15. Februar 2006) 
festgestellt, dass rund 60% des Lohnunterschieds zwischen Frauen und Männern auf objektive 
Faktoren wie Alter, Dienstalter (betriebsspezifische Erfahrung), Ausbildung, Branche und 
hierarchische Stellung zurückzuführen ist, 40% lassen sich nicht auf objektive Faktoren zurückführen 
und sind als Lohndiskriminierung zu werten. 

Im weiteren Verlauf der regierungsrätlichen Beantwortung wird auf die Möglichkeit der Einrichtung 
einer Behörde mit adäquaten Untersuchungs- und Durchsetzungskompetenzen in Bezug auf die 
Lohngleichheit hingewiesen. Diese Behörde würde den Druck von den Einzelpersonen wegnehmen, 
denn die Angst vor Kündigungen hindert die Betroffenen oft daran, gegen Diskriminierungen 
vorzugehen. Diese Behörde soll aus eigener Initiative Abklärungen treffen und Untersuchungen 
durchführen können, insbesondere um strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen. In Vertretung von 
Diskriminierungsopfern oder zur Bekämpfung struktureller Diskriminierung soll die Behörde auch 
selbstständig Prozesse vor Gericht führen können. Solche Behörden wurden in den letzten Jahren in 
diversen Ländern (so z.B. in Kanada) und in unterschiedlichen Formen im Rahmen von Reformen 
des Gleichstellungsrechts neu geschaffen.  

Es wäre auch vorstellbar, eine schon bestehende Behörde in der Verwaltung (AWA, 
Gleichstellungsbüro) mit der Aufgabe zu betrauen. Bestehende Kontakte und die vorhandene 
Infrastruktur könnten genutzt werden und würden weniger zusätzliche Kosten verursachen.  

Im Weiteren könnte den Arbeitgebern angeboten werden, ihren Betrieb bezüglich Lohngleichheit 
untersuchen zu lassen, um Lohndiskriminierung vorzubeugen oder zu verhindern. Es könnte auf das 
Selbsttestprogramm ‚Logib’ hingewiesen werden, welches ein Instrument zur Lohnüberprüfung ist.  

Aus diesem Grund bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wie 
der Kanton die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau anstreben könnte und ob konkrete 
Massnahmen in obigem Sinn umgesetzt werden können. 
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